
Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren

Die Gemeinde Wettstetten erlässt aufgrund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. der
Gemeindeordnung (GO) folgende

Satzung

I.

Allgemeines

§1

Organisation, Rechtsgrundlagen

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Wettstetten^ ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde. Zur
Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrdienstleistenden bedient sie sich der
Unterstützung des Vereins „Freiwillige Feuerwehr Wettstetten e.V.".

(2) Rechtsgrundlage für die Freiwillige Feuerwehr, vor allem für die Rechte und Pflichten ihrer
Feuenwehrdienstleistenden, sind das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG), die zu
seiner Ausführung erlassenen Rechtsvorschriften und diese Satzung.

§2

Freiwillige Leistungen

(1) Die Freiwillige Feuerwehr kann aufgrund dieser Satzung in den Grenzen von Art. 7
des Mittelstandsförderungsgesetzes und Art. 87 der Gemeindeordnung insbesondere
folgende freiwillige Leistungen erbringen:

1) Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren gehören
(z.B. - jeweils auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten - das
Stellen von Wachen nach dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen von
Schadensstellen, soweit es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren notwendig ist),

(2) Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, dass die Einsatzbereltschaft der Freiwilligen
Feuerwehr zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Auf die Gewährung freiwilliger Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Über die Gewährung von Leistungen im Sinn von Abs. 1 Nr. 1 entscheidet die
Kommandantin bzw. der Kommandant, soweit die Leistungen in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Einsatz der Feuerwehr erbracht werden. Im Übrigen
entscheidet die Kommandantin bzw. der Kommandant über Leistungen im Sinn dieser
Vorschriftenr Ansonsten entscheidet die Erste Bürgermeisterin bzw. der Erste
Bürgermeister oder der Gemeinderat.

(4) Über den Anschluss von Privatfeuermeldern und Brand-Nebenmeldeanlagen Dritter
an die ständig besetzte Feuerwehr-Einsatzzentrale und über die Übernahme von

Bezeichnung gemäß § 2 AVBayFwG.
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